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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, 

Ökumenisches Lernen ist der Versuch 
christlicher Gruppen, Gemeinden und 
Kirchen, entwicklungspädagogische 
Fragestellungen in ihren Lebens-, Tra-
ditions- und damit auch in ihren 
Sprachzusammenhang aufzunehmen: 
Dies Lernen versucht, Chancen und 
Probleme des eigenen „Hauses" — oikos 
— und „des bewohnten Erdkreises" — oi-
koumene — miteinander zu verknüpfen 
und so Handlungsmöglichkeiten im lo-
kalen und regionalen Bereich im Blick 
auf die globale Situation zu ermögli-
chen und zu begleiten. So wollen Theo-
rie und Praxis ökumenischen Lernens 
die Glaubensaussage, daß Jesus Chri-
stus „Leben der Welt" und nicht nur 
Leben der jeweiligen „Stammeskirche" 
ist, pädagogisch ernst nehmen. 

Dies ist ein weltweiter Verständigungs-
prozeß von christlichen Gruppen, Ge-
meinden und Kirchen gegen ungerech-
te, friedlose und naturzerstörende 
Strukturen und Entscheidungen auf un- 
terschiedlichen gesellschaftlichen, 
kirchlichen, nationalen und supranatio-
nalen Ebenen, der zu einem gemeinsa-
men Handeln von Christinnen und 
Christen für das „Leben der Welt" bei-
tragen soll. 

Dieses Heft stellt in seinem Schwer-
punktteil theoretische, Überlegungen, 
Lernmöglichketien und Handlungsmo-
delle im Rahmen ökumenischen Ler-
nens und im besonderen Zusammen-
hang des konziliaren Prozesses für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung vor. Damit möchte die 
ZEP ein besonderes Handlungsfeld 
entwicklungspädagogischen Arbeitens 
ihren Lesern vorstellen und sie zur Dis-
kussion einladen. Ich hoffe, daß die be-
sondere ökumenische und theologische 
Sprache einiger Autor-inn-en des Hef-
tes niemanden von der Lektüre ab-
schreckt. Als nicht-pädagogischer Mit-
arbeiter und Leser der ZEP habe ich 
deren Sprachwelt — oft mühevoll — als 
Bereicherung erfahren. Ob es den Le-
sern der ZEP mit diesem Heft ähnlich 
ergeht? Ich wünsche es um des gemein-
samen Diskussions- und Praxiszusam- 
menhanges entwicklungspädagogi- 
schen und ökumenischen Lernens wil-
len. 

Karlsruhe im November 1987 
Gottfried Orth 
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Gottfried Orth 

Der konziliare Prozess 
für Gerechtigkeit, 
Friede und 
Bewahrung der Schöpfung 

„Ein Prozeß wird angestrengt. Angeklagt sind die friedlosen, ungerechten und 
umweltzerstörerischen Strukturen und Zustände dieser Zeit in aller Welt. Kläger 
ist die weltweit verbündete Christenheit. Der Prozeß heißt: konziliarer Prozeß" 
(Neubert 1985). Der Name des Prozesses aber kennzeichnet seine Besonderheit: 
Nicht Verurteilung als Mittel der Rechtssprechung ist sein erstes Ziel, sondern Ver-
ständigung über bisher Trennendes, Einvernehmen über Uneinvernehmliches. Un-
terschiede sollen erkannt und Gegnerschaften benannt werden, erst dann wird der 
Prozeß der Verständigung möglich. Die weltweit verbundene Christenheit, die 
ökumenische Bewegung, als Klägerin macht dabei aus ihrer Parteilichkeit für Ge-
rechtigkeit, die Frieden ermöglicht, und für die Bewahrung der Schöpfung keinen 
hehl. Konziliarität meint nicht Konzilianz, und Verständigung, die anderes ist und 
weiterreicht als der Charme des faulen Kompromisses von Mittelmäßigkeiten, hat 
Parteilichkeit zur Voraussetzung. 

Diese Parteilichkeit wird eingebracht in 
vier Handlungsformen christlicher 
Gruppen, Gemeinden und Kirchen, die 
im konziliaren Prozeß miteinander ver-
knüpft werden sollen: Analyse der eige-
nen gesellschaftlichen und kirchlichen 
Erfahrungen im Zusammenhang mit 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung, Kommunikation der 
Erkenntnisse mit ökumeniscshen Part-
nern, Aktionen in der eigenen Gesell-
schaft und ökumenische Kooperatio-
nen, gottesdienstliche Darstellung und 
freier wechselseitiger Verpflichtungen. 

1. Vancouver und die Folgen ... 

Der Prozeß konkretisierte sich während 
der VI. Vollversammlung des Ökume-
nischen Rates der Kirchen 1983 in Van-
couver/Kanada (Müller-Römheld 1983, 
S. 261 f.): „Die Grundlage dieses 
Schwerpunktes (sc. des konziliaren Pro-
zesses) sollten das Bekenntnis zu Jesus 
Christus als Leben der Welt und christli-
cher Widerstand gegen die dämonischen 
Kräfte des Todes in Rassismus, Sexis-
mus, wirtschaftlicher Ausbeutung, Mili-
tarismus und im Mißbrauch von Wissen- 
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schaft und Technologie sein. Ökumeni-
sche Studien und Aktivitäten zu den ek-
klesiologischen, geistlichen und sozio-
ethischen Auswirkungen dieser Ver-
pflichtung sollen entwickelt werden. 
Neue Initiativen sollten die Erziehung 
zum Frieden fördern sowie Gerechtig-
keit und eine verantwortungsbewußte 
Einstellung zur Natur." Inzwischen 
wurde die Arbeit inhaltlich vorangetrie-
ben und organisatorisch strukturiert 
(vgl. „ökumenischer Informations-
dienst" 1985). Dabei wurde deutlich, 
daß das Entscheidende des konziliaren 
Prozesses in den kommenden Jahren 
geschehen wird. Bei einer ökumeni-
schen Weltversammlung 1990 soll es zu 
einer gemeinsamen (Selbst)Verpflich-
tung der ökumenischen Christenheit 
kommen. Die römisch-katholische Kir-
che ist an diesem Projekt auf unter-
schiedlichen Ebenen und in unter-
schiedlicher Weise und Intensität betei-
ligt. 
Für die mit dem konziliaren Prozeß ver-
bundene gegnwärtige Hoffnung auf ein 
Konzil gibt es unterschiedliche Wur-
zeln, deren inhaltliche Differenzen und 
Ergänzungen auf die Vieldimensionali-
tät des konziliaren Prozesses verwei-
sen. Er umfaßt: 
+ eine erneuerte Spiritualität, 
+ Veränderungen kirchlichen Lebens 
wie kirchlicher Strukturen (Kirchenre-
form), 
+ gesellschaftlichen Widerstand gegen 
die Kräfte des Todes, 
+ Erziehungs- und Bildungsaufgaben, 
+ Forschungen und Studien, 
+ Integration von Kindern, Jugendli-
chen und Frauen. 

Erziehung und Bildung ist, das macht 
diese Aufzählung deutlich, eine unter 
mehreren miteinander verschränkten 
Dimensionen dieses Projektes: Der 
konziliare Prozeß ist auch ein kollekti-
ver Erziehungs- und Bildungsprozeß. 

„Der konziliare Prozeß 
ist auch ein kollektiver 
Erziehungs- und Bil-
dungsprozefl." 

Mehrheiten sollen lernen können, das 
„parochiale Gewissen" der Christen in 
der BRD soll sich öffnen dürfen und 
können hin auf neue Erfahrungen in ei-
ner universalen Welt, deren Überleben 
im je eigenen Haus wie global gefähr-
det ist. 

2. Konziliarität ist nicht Konzilianz: 
Der konziliare Prozess hat einen kon-
kreten Ort 
Der konziliare Prozeß ist auch Aus-
druck der Hoffnung auf eine christliche 
Versammlung, die sprechen könnte 
„wie einer, der Vollmacht hat" (Mat-
thäus 7, 29; vgl. Fröhlich 1986, S. 93); 
um ebenso vollmächtiges wie wahres 
und konkretes Reden und Handeln soll 
es gehen, wenn Christen und Kirchen 
sich verbindlich und verpflichtend äu-
Bern zu den Fragen von Gerechtigkeit, 
Friede und Bewahrung der Schöpfung, 
denn „Konziliarität kann man nicht 
spielen" (Lange 1972, S. 181). Diese 
Hoffnung prägte bereits die IV. Vollver-
sammlung des Okumenischen Rates 
der Kirchen in Uppsala 1968. Eine Weg-
bereitung für ein Konzil wird hier vor-
geschlagen, wobei „der Gedanke des 
Konzils als Kriterium benutzt ist, an 
dem die Anstrengungen und Schritte 
der einzelnen Kirchen zu messen sind" 
(Vischer 1972). 
Was meint Gedanke und Praxis des 
konziliaren Prozesses? Garstecki (1986, 
S. 3) hat auf die unterschiedlichen Be-
züpge des konziliaren Prozesses hinge-
wiesen: Er ist nicht nur sach- und pro-
blem- oder handlungsbezogen, sondern 
er ist ebenso partner- und institutionen-
bezogen. Diese Bezüge möchte ich im 
folgenden als Gliederungsmomente der 
Umschreibungen des konziliaren Pro-
zesses nutzen. 
Der Sach- und Problembezug ist gege-
ben durch die weltweite Gefährdung 
der Schöpfung, durch Rassismus, Sexis-
mus und wirtschaftliche Ausbeutung, 

also durch Strukturen der Ungerechtig-
keit, und durch die Militarisierung fast 
aller Lebensbereiche. Dieser Sach- und 
Problembezug innerhalb des konzilia-
ren Prozesse aber ist kein interesselo-
ser, sondern er wird wahrgenommen 
mittels der biblischen Perspektive des 
Schalom, die mit C.E von Weizsäcker 
(1986, S. 114) übersetzt werden kann in 
foglende drei einfache Sätze: „Kein 
Friede ohne Gerechtigkeit, keine Ge-
rechtigkeit ohne Frieden. Kein Friede 
unter den Menschen ohne Frieden mit 
der Natur. Kein Friede mit der Natur 
ohne Friede unter den Menschen". Der 
inhaltiche Zusammenhang der genann-
ten „Globalgefährdungen" wie der Zu-
sammenhang der drei Zielperspektiven 
ist dabei von entscheidender Bedeu-
tung, denn: „Wenn alles so weitergeht 
wie bisher, ist der langsame Tod der 
Menschheit durch die Zerstörung der 
Lebensbedingungen gewiß, der plötzli-
che Tod durch einen Atomkrieg wahr-
scheinlich. Dies gilt freilich nur für die, 
die nicht vorher verhungern" (Wolter). 
Assmann 1985, Hinkelammert 1985, 
Duchrow 1986 und viele andere haben 
in theologischen (!) Kontexten auf den 
ursächlichen Zusammenhang dieser 
Globalgefährdungen mit der weltwei-
ten Dominanz kapitalistischer Ökono-
mie, einem dementsprechenden Den-
ken und der dazugehörenden Mentali-
tät hingewiesen; ihre unterschiedlichen 
Argumentationen machen den ökono-
mischen Kern jener Problemkonstella-
tion deutlich. 
Wenn diese Zustandsbeschreibung auch 
nur tendenziell richtig ist, ergibt sich 
für Christen der Handlungsbezug im 
konziliaren Prozeß gleichsam von 
selbst. Aktionsgruppen, ökumenische 
Netzwerke und Institutionen, Bundes- 
schlußgruppen, Kirchengemeinden, 
selbst kirchenleitende Organe und Syn-
oden haben in unterschiedlicher Radi-
kalität und Perspektive diesen Hand-
lungsbezug erkannt und nehmen ihn 
wahr. Dabei ist in diesem Zusammen-
hang wichtig zu betonen, daß in dem 
neuen Rahmen des konziliaren Prozes-
ses viele schon bestehende Praxisinitia-
tiven zusammenkommen, sich wechsel-
seitig ergänzen, korrigieren und ver-
stärken; es kommt also auch in ent-
scheidender Weise darauf an, diese 
schon bestehenden Initiativen aufzu-
nehmen und in den konziliaren Prozeß 
wechselseitiger Beratung und Aktionen 
hineinzuvernetzen (zum Begriff des 
Netzes vgl. Simpfendörfer/Orth 1986, 
S. 10). Die Vielfalt und die Heterogeni-
tät der Initiativen und Institutionen 
kann dabei nur als Starke, nicht aber 
als Schwäche eines von christlichen Ba-
sisgruppen ausgehenden• konziliaren 
Prozesses verstanden werden. Nicht zu- 
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Jetzt hat solche Vielfalt und Heterogeni-
tät eine stratcgische und taktische Be-
deutung: Sie tragen zur Verunsicherung 
herrschender, in Nord und Süd kapitali-
stisch dominierter Verhältnisse bei. 
Von entscheidener Bedeutung für das 
Gelingen des konziliaren Prozesses ist 
sein Partner- und Institutionenbezug, 
gehören in ihm „größtmögliche Deut-
lichkeit in der Sache" und „umfassende 
ökumenische Zustimmung" (Garstecki 
1986, S. 5) zusammen: Es geht darum, 
daß wirkliche Mehrheiten den Sach-
und Problembezug sowie Handlungs-
möglichkeiten wahrnehmen und als für 
ihre Lebenspraxis verpflichtenden Zu-
zammenhang anerkennen lernen. Im 
Zusammenhang der ökumenischen 
Diskussion hat eine Arbeitsgruppe der 
Ev. Kirche in Hessen und Nassau be-
reits 1971 zu umschreiben versucht, was 
konziliarer Prozeß im Rahmen einer 
Landeskriche und ihrer Gemeinden 
heißen kann: Konziliarität 
+ erfordert aktive Toleranz, 
+ setzt eigene Lernbereitschaft voraus, 
+ hängt ab von der Fähigkeit, sich an-
deren aufzuschließen, 
+ geht das Risiko ein, sich auf Kon-
flikte einzulassen, 
+ wird Prozesse zur Meinungsbildung 
und Entscheidung ernstnehmen, 
+ überbrückt vorhandene Schranken 
und verhindert ein vorschnelles Urteil, 
indem in der Kontroverse versucht 
wird, auf die Wahrheit in der Position 
des jeweils anderen zu achten (vgl. 
EKHN 1971, vgl. weiter Huber 1980). 
Dies stellt enorme Anforderungen an 
die Kirchen und ihre Glieder: „Sie wer-
den neu lernen müssen, aufeinander zu 
hören, den Streit um das Erkennen der 
Wahrheit auszuhalten und sich der Ver-
heißung anzuvertrauen, daß es letztlich 
nicht die Einsicht der Sachverständigen, 
sondern der Geist Gottes ist, der sie in 
die volle Wahrheit führt. Sie müssen ler-
nen, konzilsfähig zu werden, Bundesge-
nossenschaft einzuüben, auch mit frem-
den Partnern". P. Cornehl hat für den 
Partnerbezug im konziliaren Prozeß 
vier Begriffspaare einander zugeordnet 
(vgl. Cornehl 1986, S. 13): 
+ Wahrheit und Konsens, 
+ Partizipation und konfessionelle Öff-
nung, 
+ Kommunikation und Entscheidung, 
+ Rezeption und Verbindlichkeit. 

Ein Partner im konziliaren Prozeß sind 
die Kirchen in ihrer institutionellen Ver-
faßtheit. Hier liegt einer der wichtigen 
Institutionenbezüge des konziliaren 
Prozesses. Gegenüber früheren ökume-
nischen Projekten und kirchlichen Aus-
sagen liegt der entscheidende Schritt 
des konziliaren Prozesses darüber hin-
aus darin, daß die Fragen nach dem 

Kirchesein der Kirchen und nach der 
Reehtmäßigkeit ihres Bekenntnisses 
verknüpft sind mit den zentralen gegen-
wärtigen ethischen Herausforderun-
gen: Der Prozeß der Bekenntnisbil- 

„Vielfalt und Heteroge-
nität kann dabei nur als 
Stärke, nicht aber als 
Schwäche eines von 
christlichen Basisgrup-
pen ausgehenden konzi-
liaren Prozesses verstan-
den werden.” 

dung bezieht sich auch und gerade auf 
ethische Fragestellungen, Fragen auf 
Leben und Tod, wie die hier anstehen-
den, sind mit dem Sich-Einlassen auf 

den Konzils- und Konziliaritätsgedan-
ken zu Fragen christlichen Bekenntnis-
ses geworden. Irrlehre ist nicht mehr 
nur eine Kategorie der Formulierung 
christlicher Glaubenssätze, sondern 
auch eine Kategorie der Praxis — des 
Tuns und Unterlassens — von Christen. 
Was dies für Christen und Kirchen in 
der westdeutschen Provinz der weltwei-
ten Christenheit heißen kann, ist 
ebenso offen wie in seinen Konsequen-
zen unübersehbar„ Verbindlichkeit, die 
verpflichtende Gemeinschaft der Öku-
mene, verläßliches Mitteilen, Anteil 
nehmen und -geben sind neu zu lernen 
und in ihrem Reichtum zu erfahren. 
Die Verknüpfung der ethischen Heraus-
forderungen mit der Frage, inwieweit 
unsere bundesdeutschen Volkskirchen 
wirklich Kirche sind, verweist schließ-
lich in ihrer Konsequenz auf ein prozes-
suales Kirchenverständnis: Ebenso wie 
Wahrheit prozeßhaft zu verstehen ist, 
so gilt dies auch für die Gemeinde der 
Christen, deren älteste Bezeichnung 
„Weg" war. Wozu dies führen wird, ist 
nicht ausgemacht. Als wirklich offener 
Prozeß wird der konziliare Prozeß des-
halb nur im Vertrauen auf das Wirken 
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des Heiligen Geistes, als geistlicher 
Prozeß recht wahrzunehmen und zu ge-
stalten sein. 
Ein konzkliarer Prozeß aber, der den 
Gedanken des Konzils als Kriterium 
des Redens und Tuns von Christen und 
Kirchen versteht, ist ein „prophetischer 
Akt" (Raiser), der ausgehend von und 
gleichzeitig innerhalb „meiner" konkre-
ten Lebenswelt den „Sprung des christ-
lichen Bewußtseins in den Welthori-
zont" (Lange 1972, S. 199) wagt. Die 
Möglichkeit ökumenischer Weite und 
eines konkreten Bezuges zur lokalen Si-
tuation verdeutlicht das Kairos-Doku-
ment südafrikanischer Christen (EMW 
1985). Christen in Südafrika haben ih-
ren konkreten Ort an der Seite der Un-
terdrückten und den Kairos, die be-
stimmte Zeit der Entscheidung, im ge-
genwärtigen Befreiungskampf gefun-
den; und gerade dies eröffnete ihnen 
die ökumenische Weite des Welthori-
zontes. Christen und Kirchen in der 
BRD aber sind an allen Orten zu fin-
den, besonders an den „bevorzugten 
Orten"; so sind sie „ortlos" und — in der 
Konsequenz D. Bonhoeffers deshalb 
„christuslos". Jesus Christus nämlich 
hatte und hat „immer einen konkreten 
Ort in der Welt, bei den Armen und 
Gottlosen, und — im Ost-West-Konflikt 
— auch zwischen den Fronten, wo es am 
heißesten ist" (Falcke 1986, S. 2). Auch 
dies will im konziliaren Prozeß erfahren 
und gelernt sein, zielt dieser doch nicht 
auf Einheit und Verständigung um je- 
den Preis, sondern auf Einheit und Ver- 
ständigung in Jesus Christus. 0 

„Es geht darum, daß 
Mehrheiten den Sach-
und Problembezug wahr-
nehmen und als für ihre 
Lebenspraxis verpflich-
tenden Zusammenhang 
anerkennen lernen." 
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